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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Standort-Entwicklungsgesetzes 

§ 6. (3) Die Mitglieder des Standortentwicklungsbeirates werden von der 
Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort für eine 
Funktionsdauer von fünf Jahren bestellt. Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich aus und unterliegen der Verpflichtung zur Wahrung des 
Amtsgeheimnisses.  

§ 6. (3) Die Mitglieder des Standortentwicklungsbeirates werden von der 
Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort für eine 
Funktionsdauer von fünf Jahren bestellt. Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich aus. Auf jene Mitglieder, die in keinem Dienstverhältnis zum Bund 
stehen, ist § 46 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333/1979, 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 18. Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im 
Bundesgesetzblatt, frühestens jedoch mit 1. Jänner 2019, in Kraft. 

§ 18. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im 
Bundesgesetzblatt, frühestens jedoch mit 1. Jänner 2019, in Kraft. 

 (2) § 6 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/202x tritt mit 
1. September 2025 in Kraft. 

Artikel 2 

Wettbewerbsgesetz 

Wettbewerbskommission Wettbewerbskommission 

§ 16. (1) bis (4) ... § 16. (1) bis (4) ... 

(5) Die Mitglieder der Kommission sind bei Ausübung ihrer Tätigkeit an keine 
Weisungen gebunden und zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet. 

(5) Die Mitglieder der Kommission sind bei Ausübung ihrer Tätigkeit an keine 
Weisungen gebunden. Auf jene Mitglieder, die in keinem Dienstverhältnis zum 
Bund stehen, ist § 46 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. 
Nr. 333/1979, sinngemäß anzuwenden. 

(6) und (7) ... (6) und (7) ... 

Mitwirkung der Wettbewerbskommission in Angelegenheiten der 
Zusammenschlusskontrolle 

Mitwirkung der Wettbewerbskommission in Angelegenheiten der 
Zusammenschlusskontrolle 

§ 17. (1) bis (3) ... § 17. (1) bis (3) ... 

(4) Stellt die Bundeswettbewerbsbehörde entgegen einer rechtzeitig 
eingebrachten Empfehlung der Kommission nach Abs. 1 keinen Prüfungsantrag, 

(4) Stellt die Bundeswettbewerbsbehörde entgegen einer rechtzeitig 
eingebrachten Empfehlung der Kommission nach Abs. 1 keinen Prüfungsantrag, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sind der Kommission die dafür maßgeblichen Gründe ehestmöglich mitzuteilen. 
Diese sowie die Empfehlung der Wettbewerbskommission sind unter Wahrung 
gesetzlicher Verschwiegenheitspflichten auf der Homepage der 
Bundeswettbewerbsbehörde umgehend nach Ablauf der Prüfungsfrist zu 
veröffentlichen. 

sind der Kommission die dafür maßgeblichen Gründe ehestmöglich mitzuteilen. 
Diese sowie die Empfehlung der Wettbewerbskommission sind unter Wahrung von 
Geheimhaltungsinteressen nach § 6 Abs. 1 des Informationsfreiheitsgesetzes, 
BGBl. I Nr. 5/2024,auf der Homepage der Bundeswettbewerbsbehörde umgehend 
nach Ablauf der Prüfungsfrist zu veröffentlichen. 

(5) Die Empfehlung der Kommission samt der Mitteilung der Gründe der 
Bundeswettbewerbsbehörde nach Abs. 4 sind im Bericht nach § 2 Abs. 4 unter 
Wahrung gesetzlicher Verschwiegenheitspflichten aufzunehmen. 

(5) Die Empfehlung der Kommission samt der Mitteilung der Gründe der 
Bundeswettbewerbsbehörde nach Abs. 4 sind im Bericht nach § 2 Abs. 4 unter 
Wahrung von Geheimhaltungsinteressen nach § 6 Abs. 1 des 
Informationsfreiheitsgesetzes, BGBl. I Nr. 5/2024, aufzunehmen. 

(6) Unbeschadet anderer gesetzlicher Verschwiegenheitspflichten dürfen in 
Anwendung des § 17 erlangte Kenntnisse ausschließlich zu dem Zweck der 
Abgabe einer Empfehlung im Sinne des Abs. 1 verwendet werden. 

(6) Unbeschadet anderer gesetzlicher Geheimhaltungsinteressen dürfen in 
Anwendung des § 17 erlangte Kenntnisse ausschließlich zu dem Zweck der 
Abgabe einer Empfehlung im Sinne des Abs. 1 verwendet werden. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 21. (1) bis (10) ... § 21. (1) bis (10) ... 
 

(11) § 16 Abs. 5 und § 17 Abs.4 bis 6 in der Fassung des BGBl. I Nr. xx/202x 
treten mit 1. September 2025 in Kraft. 

Artikel 3 

Preisgesetz 1992 

Verschwiegenheitspflicht Geheimhaltungspflicht 

§ 13. Wer an einem Preisbestimmungsverfahren einschließlich des 
Verfahrens vor der Preiskommission, an einem Verfahren zur Anordnung eines 
Preisstopps oder an einem Verfahren über Anträge gemäß § 5 Abs. 1 teilnimmt, 
darf Amts-, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm in dieser Eigenschaft 
anvertraut oder zugänglich geworden sind, weder während des Verfahrens noch 
nach dessen Abschluß offenbaren oder verwerten. 

§ 13. Wer an einem Preisbestimmungsverfahren einschließlich des 
Verfahrens vor der Preiskommission, an einem Verfahren zur Anordnung eines 
Preisstopps oder an einem Verfahren über Anträge gemäß § 5 Abs. 1 teilnimmt, 
darf Informationen und Tatsachen, die ihm in dieser Eigenschaft anvertraut oder 
zugänglich geworden sind, weder während des Verfahrens noch nach dessen 
Abschluss verwerten. § 46 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 – BDG 1979, 
BGBl. Nr. 333/1979, gilt sinngemäß, selbst wenn kein Dienstverhältnis zum Bund 
besteht. 

Schlußbestimmungen Schlußbestimmungen 

§ 20. (1) bis (5) ... § 20. (1) bis (5) ... 
 

(6) § 13 samt Überschrift in der Fassung des BGBl. I Nr. xx/202x tritt mit 
1. September 2025 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 4 

Faire-Wettbewerbsbedingungen-Gesetz 

Leitung und Aufsicht über die Erstanlaufstelle Leitung und Aufsicht über die Erstanlaufstelle 

§ 5e. (1) Der Leiter bzw. die Leiterin und ein Stellvertreter bzw. eine 
Stellvertreterin sind von der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus nach Anhörung der Wettbewerbskommission für die Dauer von 
höchstens fünf Jahren zu bestellen. Auf die Bestellung des Leiters bzw. der Leiterin 
sind die Bestimmungen des Ausschreibungsgesetzes 1989 – AusG, BGBl. 
Nr. 85/1989, anzuwenden. Eine neuerliche befristete Wiederbestellung ist zulässig. 
Der Leiter bzw. die Leiterin ist bei der Ausübung seiner bzw. ihrer Tätigkeit an 
keine Weisungen gebunden und unparteiisch. Der Leiter bzw. die Leiterin und alle 
Mitarbeiter der Erstanlaufstelle sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet. 

§ 5e. (1) Der Leiter bzw. die Leiterin und ein Stellvertreter bzw. eine 
Stellvertreterin sind von der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus nach Anhörung der Wettbewerbskommission für die Dauer von 
höchstens fünf Jahren zu bestellen. Auf die Bestellung des Leiters bzw. der Leiterin 
sind die Bestimmungen des Ausschreibungsgesetzes 1989 – AusG, BGBl. 
Nr. 85/1989, anzuwenden. Eine neuerliche befristete Wiederbestellung ist zulässig. 
Der Leiter bzw. die Leiterin ist bei der Ausübung seiner bzw. ihrer Tätigkeit an 
keine Weisungen gebunden und unparteiisch. Auf jenen Leiter bzw. jene Leiterin 
und alle Mitarbeiter der Erstanlaufstelle, die in keinem Dienstverhältnis zum Bund 
stehen, ist § 46 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333/1979, 
sinngemäß anzuwenden. 

(2) bis (5) ... (2) bis (5) ... 

Zusammenarbeit im Rahmen des europaweiten Vollzugs Zusammenarbeit im Rahmen des europaweiten Vollzugs 

§ 5h. (1) und (2) ... § 5h. (1) und (2) ... 

(3) Die Ermittlungsbehörde hat einen Jahresbericht über ihre in den 
Anwendungsbereich dieses Abschnitts fallenden Tätigkeiten, in dem unter 
anderem die Zahl der im Vorjahr eingegangenen Beschwerden und der im Vorjahr 
eingeleiteten bzw. abgeschlossenen Untersuchungen angegeben ist, zu erstellen. In 
diesen Bericht sind für jede abgeschlossene Untersuchung unter Beachtung der in 
§ 5g Abs. 3 festgelegten Vertraulichkeitsverpflichtungen eine zusammenfassende 
Beschreibung des Sachverhalts, das Ergebnis der Untersuchung und 
gegebenenfalls die getroffene Entscheidung aufzunehmen. Die 
Ermittlungsbehörde hat ihren Bericht bis zum 15. Februar jedes Jahres an die 
Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort zu übermitteln, die 
im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus der Europäischen Kommission bis zum 15. März jedes Jahres einen 
Gesamtbericht zu übermitteln hat. Dieser Gesamtbericht muss insbesondere alle 
relevanten Angaben dazu enthalten, wie die Vorschriften dieses Abschnitts im 
Vorjahr angewandt und durchgesetzt wurden. 

(3) Die Ermittlungsbehörde hat einen Jahresbericht über ihre in den 
Anwendungsbereich dieses Abschnitts fallenden Tätigkeiten, in dem unter 
anderem die Zahl der im Vorjahr eingegangenen Beschwerden und der im Vorjahr 
eingeleiteten bzw. abgeschlossenen Untersuchungen angegeben ist, zu erstellen 
und zu veröffentlichen. In diesen Bericht sind für jede abgeschlossene 
Untersuchung unter Beachtung der in § 5g Abs. 3 festgelegten 
Vertraulichkeitsverpflichtungen und Wahrung der gemäß § 6 Abs. 1 des 
Informationsfreiheitsgesetzes, BGBl. I Nr. 5/2024, vorgesehenen 
Geheimhaltungsinteressen eine zusammenfassende Beschreibung des 
Sachverhalts, das Ergebnis der Untersuchung und gegebenenfalls die getroffene 
Entscheidung aufzunehmen. Die Ermittlungsbehörde hat ihren Bericht bis zum 
15. Februar jedes Jahres an die Bundesministerin für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort zu übermitteln, die im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus der Europäischen 
Kommission bis zum 15. März jedes Jahres einen Gesamtbericht zu übermitteln 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
hat. Dieser Gesamtbericht muss insbesondere alle relevanten Angaben dazu 
enthalten, wie die Vorschriften dieses Abschnitts im Vorjahr angewandt und 
durchgesetzt wurden. 

§ 11. (1) bis (5) ... § 11. (1) bis (5) ... 
 

(6) § 5e Abs. 1 und § 5h Abs. 3 in der Fassung des BGBl. I Nr. xx/202x treten 
mit 1. September 2025 in Kraft. 

Artikel 5 

Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes 2011 

9. Hauptstück 9. Hauptstück 

Zusammenwirken mit dem Hauptausschuss des Nationalrates und 
mit anderen Bundesministern 

Zusammenwirken mit dem Hauptausschuss des Nationalrates und mit 
anderen Bundesministern 

Befassung anderer Bundesminister und Errichtung eines Beirates Befassung anderer Bundesminister und Errichtung eines Beirates 

§ 78. (1) bis (6) ... § 78. (1) bis (6) ...  

(7) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Beirates sowie allenfalls 
herangezogene Sachverständige dürfen Amts-, Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisse, die ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut wurden oder 
zugänglich geworden sind, während der Dauer ihrer Bestellung und auch nach 
Erlöschen ihrer Funktion nicht offenbaren oder verwerten. Sie sind, soweit sie 
nicht beamtete Vertreter sind, vom Bundesminister für Wirtschaft, Familie und 
Jugend auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten. 

(7) Auf jene Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Beirates sowie allenfalls 
herangezogene Sachverständige, die in keinem Dienstverhältnis zum Bund stehen, 
ist § 46 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333/1979, sinngemäß 
anzuwenden. Sie sind, soweit sie nicht beamtete Vertreter sind, vom Bundesminister 
für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Obliegenheiten zu verpflichten. 

(8) und (9) ... (8) und (9) ... 

§ 93. (1) bis (14) § 93. (1) bis (14) 

 (15) § 78 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/202x tritt 
mit 1. September 2025 in Kraft. 
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Artikel 6 

Änderung des Investitionskontrollgesetzes 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 

Kooperation in der Europäischen Union Kooperation in der Europäischen Union 

Ermächtigung zur Verarbeitung von Daten Ermächtigung zur Verarbeitung von Daten 

§ 17. (1) ... § 17. (1) ...  

 1. ...  1. ... 

 2. die vertrauliche Behandlung personenbezogener Daten unter Einhaltung 
der Datenschutzgrundverordnung der EU, Verordnung (EU) 2016/679, 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1 und des Datenschutzgesetzes 
(DSG), BGBl. I Nr. 165/1999 gewährleistet ist. 

 2. die Wahrung des Rechts auf Schutz der personenbezogenen Daten unter 
Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung der EU, Verordnung (EU) 
2016/679, ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1 und des 
Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999 gewährleistet. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

5. Abschnitt 5. Abschnitt 

Einrichtung eines Komitees für Investitionskontrolle Einrichtung eines Komitees für Investitionskontrolle 

Aufgaben und Geschäftstätigkeit des Komitees Aufgaben und Geschäftstätigkeit des Komitees 

§ 21. (1) bis (4) ... § 21. (1) bis (4) ...  

(5) Jedes Mitglied des Komitees kann in seinem Zuständigkeitsbereich und 
unter seiner Verantwortung Sachverständige beiziehen. Jedes Mitglied des 
Komitees haftet für die korrekte Behandlung vertraulicher Informationen gemäß 
§ 24 durch die in seinem Zuständigkeitsbereich beigezogenen Sachverständigen. 
Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Finanzen kann insbesondere 
Sachverständige der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG) heranziehen, 
wenn diese dadurch weder einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil erhalten 
könnten noch auf ihrer Seite Befangenheitsgründe vorliegen. 

(5) Jedes Mitglied des Komitees kann in seinem Zuständigkeitsbereich und 
unter seiner Verantwortung Sachverständige beiziehen. Jedes Mitglied des 
Komitees haftet für die korrekte bzw. die rechtmäßige Behandlung vertraulicher 
Informationen gemäß § 24 durch die in seinem Zuständigkeitsbereich beigezogenen 
Sachverständigen. Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Finanzen 
kann insbesondere Sachverständige der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG) 
heranziehen, wenn diese dadurch weder einen ungerechtfertigten 
Wettbewerbsvorteil erhalten könnten noch auf ihrer Seite Befangenheitsgründe 
vorliegen. 

(6) bis (8) ... (6) bis (8) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

6. Abschnitt 6. Abschnitt 

Behandlung vertraulicher Informationen Behandlung vertraulicher Informationen 

Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen  

§ 24. (1) Bedienstete, die mit Aufgaben des nationalen Kontaktpunktes gemäß 
§ 11 oder der Kontaktstellen der Komiteemitglieder gemäß § 22 betraut sind, 
Mitglieder und Ersatzmitglieder des Komitees sowie Sachverständige, die in 
Sitzungen des Komitees oder im Rahmen der Prüfung von Vorgängen, die diesem 
Bundesgesetz unterliegen, herangezogen werden, dürfen Amts-, Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisse, die ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut wurden oder 
zugänglich geworden sind, während der Dauer ihrer Tätigkeit oder Bestellung 
und auch nach Erlöschen ihrer Funktion nicht offenbaren oder verwerten. 

§ 24. (1) Auf jene Bedienstete, die mit Aufgaben des nationalen Kontaktpunktes 
gemäß § 11 oder der Kontaktstellen der Komiteemitglieder gemäß § 22 betraut sind, 
Mitglieder und Ersatzmitglieder des Komitees sowie Sachverständige, die in 
Sitzungen des Komitees oder im Rahmen der Prüfung von Vorgängen, die diesem 
Bundesgesetz unterliegen, herangezogen werden, und die in keinem 
Dienstverhältnis zum Bund stehen, ist § 46 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, 
BGBl. Nr. 333/1979, sinngemäß anzuwenden.  

(2) ... (2) ... 

§ 29. (1) bis (4) § 29. (1) bis (4) 

 (5) § 17 Abs. 1 Z 2, § 21 Abs. 5 und § 24 Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/202x treten mit 1. September 2025 in Kraft. 

Artikel 7 

Änderung des Notifikationsgesetzes 1999 

Vertraulichkeit Vertraulichkeit 

§ 8. (1) ... § 8. (1) ...  

(2) Sofern von der zuständigen Stelle Sachverständige herangezogen werden, 
dürfen diese Amtsgeheimnisse, die ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut wurden 
oder zugänglich geworden sind, während der Dauer ihrer Bestellung und auch 
nach Erlöschen ihrer Funktion nicht offenbaren oder verwerten. Sie sind, soweit 
sie nicht auf Grund ihrer Zugehörigkeit zu einer öffentlichen Dienststelle der 
Amtsverschwiegenheit unterliegen, vom jeweils zuständigen Bundesminister auf 
die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten. 

(2) Sofern von der zuständigen Stelle Sachverständige herangezogen werden, 
die in keinem Dienstverhältnis zum Bund stehen, ist auf diese § 46 des Beamten-
Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333/1979, sinngemäß anzuwenden. Sie sind, 
soweit sie nicht auf Grund ihrer Zugehörigkeit zu einer öffentlichen Dienststelle 
Geheimhaltungspflichten unterliegen, vom jeweils zuständigen Bundesminister auf 
die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten. 

§ 13. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt das Bundesgesetz zur 
Durchführung eines Informationsverfahrens auf dem Gebiet der technischen 

§ 13. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt das Bundesgesetz 
zur Durchführung eines Informationsverfahrens auf dem Gebiet der technischen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vorschriften und Normen (Notifikationsgesetz – NotifG), BGBl. Nr. 180/1996, 
außer Kraft. 

Vorschriften und Normen (Notifikationsgesetz – NotifG), BGBl. Nr. 180/1996, 
außer Kraft. 

 (2) § 8 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/202x tritt mit 
1. September 2025 in Kraft. 

Artikel 8 

Änderung des Emissionsschutzgesetzes für Kesselanlagen 

Emissionserklärung Emissionserklärung 

§ 38. (1) bis (2) ... § 38. (1) bis (2) ... 

(3) Die Behörde hat die Daten der Emissionserklärung den mit der 
Vollziehung bundesgesetzlicher Vorschriften auf dem Gebiet der Luftreinhaltung 
befassten Behörden auf Verlangen mitzuteilen. Daten, die Rückschlüsse auf 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse ermöglichen, dürfen ohne Zustimmung des 
Betreibers nicht veröffentlicht werden. Die Bestimmungen des 
Auskunftspflichtgesetzes, BGBl. Nr. 287/1987, und des UIG werden dadurch nicht 
berührt. 

(3) Die Behörde hat die Daten der Emissionserklärung den mit der 
Vollziehung bundesgesetzlicher Vorschriften auf dem Gebiet der Luftreinhaltung 
befassten Behörden auf Verlangen mitzuteilen. Daten, die Rückschlüsse auf 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse ermöglichen, dürfen ohne Zustimmung des 
Betreibers nicht veröffentlicht werden. Die Bestimmungen des 
Informationsfreiheitsgesetzes, BGBl. I Nr. 5/2024, und des UIG werden dadurch 
nicht berührt. 

(4) und (5) ... (4) und (5) ... 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 47. (1) bis (5) ... § 47. (1) bis (5) ... 

 (6) § 38 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/202x tritt 
mit 1. September 2025 in Kraft. 

Artikel 9 

Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 

Verschwiegenheitspflicht Geheimhaltungspflicht 

§ 64. (1) Die Behörde ist verpflichtet, über persönliche Verhältnisse, 
Einrichtungen und Geschäfts- und Betriebsverhältnisse, die ihr in Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben in der Behörde zur Kenntnis gelangen, Verschwiegenheit zu 
bewahren. Jede Verwertung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen ist ihr 
untersagt. 

§ 64. (1) Die Behörde und alle nach diesem Bundesgesetz errichteten Beiräte 
und Ausschüsse, Experten und alle ihre Mitarbeiter sind verpflichtet, die ihnen 
ausschließlich aus ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen geheim zu halten, 
soweit und solange dies aus den in § 6 Abs. 1 des Informationsfreiheitsgesetzes, 
BGBl. I Nr. 5/2024, genannten Gründen erforderlich und verhältnismäßig ist. 
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(2) Von der Verschwiegenheitspflicht kann auf Verlangen eines Gerichtes 
oder einer Behörde der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft entbinden. Gegenüber dem Bundesminister für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft bestehen keine Verschwiegenheitspflichten. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus kann auf 
Verlangen eines Gerichtes oder einer Behörde von der Pflicht zur Geheimhaltung 
entbinden. Dem Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus sind auch 
jene Informationen zur Verfügung zu stellen, die aus den in § 6 Abs. 1 des 
Informationsfreiheitsgesetzes, BGBl. I Nr. 5/2024, genannten Gründen der 
Geheimhaltung unterliegen. 

§ 67j.… § 67j. § 64 in der Fassung BGBl xx/202x tritt mit 1. September 2025 in Kraft. 

Artikel 10 

Wirtschaftskammergesetz 1998 

§ 4. (1) Den Mitgliedern kommen insbesondere folgende Rechte zu: § 4. (1) Den Mitgliedern kommen insbesondere folgende Rechte zu: 

 1. bis 4…,  1. bis 4…, 

 5.das Recht auf Auskunftserteilung.  5. das Recht auf Zugang zu Informationen. 

§ 50. (1)… § 50. (1)… 

(2) Die Funktionäre sind verpflichtet, sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
den Zielsetzungen der Organisationen der gewerblichen Wirtschaft entsprechend 
zu verhalten, an den Sitzungen der Organe teilzunehmen und die 
Verschwiegenheitspflicht gemäß § 69 zu beachten. Einzelorgane sind verpflichtet, 
für die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften sowie für die Umsetzung der 
Beschlüsse der Organe ihrer Wirkungsbereiche Sorge zu tragen. 

(2) Die Funktionäre sind verpflichtet, sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
den Zielsetzungen der Organisationen der gewerblichen Wirtschaft entsprechend zu 
verhalten, an den Sitzungen der Organe teilzunehmen und die 
Geheimhaltungspflicht gemäß § 70 zu beachten. Einzelorgane sind verpflichtet, für 
die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften sowie für die Umsetzung der Beschlüsse 
der Organe ihrer Wirkungsbereiche Sorge zu tragen. 

(3) bis (5)… (3) bis (5)… 

Verschwiegenheitspflicht Zugang zu Informationen und Auskunftspflicht 

§ 69. Alle Funktionäre und Mitarbeiter der nach diesem Gesetz gebildeten 
Organisationen sind, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, zur 
Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus ihrer Tätigkeit 
bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet, deren Geheimhaltung im Interesse 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der 
umfassenden Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen, im 
wirtschaftlichen Interesse der nach diesem Bundesgesetz gebildeten 
Organisationen der gewerblichen Wirtschaft, zur Vorbereitung einer 
Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der Parteien geboten ist. Von 
dieser Verpflichtung hat auf Verlangen eines Gerichtes oder einer 

§ 69. (1) Die nach diesem Bundesgesetz gebildeten Organisationen der 
gewerblichen Wirtschaft haben ihren Mitgliedern über Angelegenheiten ihres 
eigenen Wirkungsbereiches auf Antrag Zugang zu Informationen zu gewähren, 
soweit und solange nicht deren Geheimhaltung aus den in § 6 Abs. 1 des 
Informationsfreiheitsgesetzes, BGBl. I Nr. 5/2024, genannten Gründen erforderlich 
und verhältnismäßig ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verwaltungsbehörde bei Funktionären und Mitarbeitern der zuständige Präsident 
zu entbinden, wenn dies im Interesse der Rechtspflege oder im sonstigen 
überwiegenden öffentlichen Interesse gelegen ist. 

 (2) Weiters haben die nach diesem Bundesgesetz gebildeten Organisationen 
der gewerblichen Wirtschaft einander die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Informationen zur Verfügung zu stellen 
sowie in ihrer Wirksamkeit zu unterstützen. Die näheren Bestimmungen hat die 
Geschäftsordnung zu treffen. 

 (3) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Organisationen der gewerblichen 
Wirtschaft auf Verlangen die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und sie in ihrer Wirksamkeit zu unterstützen und an allfälligen Verfahren 
nach diesem Gesetz mitzuwirken. 

Auskunftspflicht Geheimhaltungspflicht 

§ 70. Die nach diesem Bundesgesetz gebildeten Organisationen der 
gewerblichen Wirtschaft haben ihren Mitgliedern über Angelegenheiten ihres 
Wirkungsbereiches Auskünfte zu erteilen, soweit eine gesetzliche 
Verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht und dadurch die 
ordnungsgemäße Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nicht verhindert wird. Bei 
der Auskunftserteilung ist nach dem Auskunftspflichtgesetz, BGBl. Nr. 287/1987, 
vorzugehen. 

§ 70. Alle Funktionäre und Mitarbeiter der nach diesem Gesetz gebildeten 
Organisationen sind verpflichtet, die ihnen ausschließlich aus ihrer Tätigkeit wie 
insbesondere aus ihrer Teilnahme an nichtöffentlichen Sitzungen 
bekanntgewordenen Tatsachen geheim zu halten, soweit und solange dies aus den 
in § 6 Abs. 1 des Informationsfreiheitsgesetzes, BGBl. I Nr. 5/2024, genannten 
Gründen erforderlich und verhältnismäßig ist. Von der Pflicht zur Geheimhaltung 
kann auf Verlangen eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde bei 
Funktionären und Mitarbeitern der zuständige Präsident entbinden, wenn dies im 
Interesse der Rechtspflege oder sonst im überwiegenden öffentlichen Interesse 
gelegen ist. 

(2)… (2)… 

§ 81. (1) bis (10)… § 81. (1) bis (10)… 

(11) Die Hauptwahlkommissionen und die Wahlkommissionen können 
beschließen, Kammermitglieder oder Kammerangestellte für bestimmte Aufgaben 
zur Mitarbeit heranzuziehen sowie ihren Sitzungen beizuziehen. Diese Personen 
sind zur strikten Einhaltung der Verschwiegenheit verpflichtet und vom 
betreffenden Vorsitzenden auf diese Verpflichtung ausdrücklich hinzuweisen. 

(11) Die Hauptwahlkommissionen und die Wahlkommissionen können 
beschließen, Kammermitglieder oder Kammerangestellte für bestimmte Aufgaben 
zur Mitarbeit heranzuziehen sowie ihren Sitzungen beizuziehen. Diese Personen 
sind zur strikten Geheimhaltung verpflichtet und vom betreffenden Vorsitzenden 
auf diese Verpflichtung ausdrücklich hinzuweisen. 

§ 136. (1)… § 136. (1)… 

(2) Die Aufsicht umfasst die Sorge für die gesetzmäßige Führung der 
Geschäfte und Aufrechterhaltung des ordnungsmäßigen Ganges der Verwaltung. 
Die Aufsichtsbehörde ist bei Handhabung ihres Aufsichtsrechtes insbesondere 

(2) Die Aufsicht umfasst die Sorge für die gesetzmäßige Führung der Geschäfte 
und Aufrechterhaltung des ordnungsmäßigen Ganges der Verwaltung. Die 
Aufsichtsbehörde ist bei Handhabung ihres Aufsichtsrechtes insbesondere 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
berechtigt, erforderliche Auskünfte von den betroffenen Organisationen der 
gewerblichen Wirtschaft einzuholen und rechtswidrige Beschlüsse aufzuheben. 
Die betroffenen Organisationen haben ihre Auskünfte umgehend im Wege der 
Bundeskammer an die Aufsichtsbehörde zu übermitteln. Bei diesen Auskünften gilt 
die Verschwiegenheitspflicht gemäß § 69 nicht. 

berechtigt, erforderliche Auskünfte von den betroffenen Organisationen der 
gewerblichen Wirtschaft einzuholen und rechtswidrige Beschlüsse aufzuheben. Die 
betroffenen Organisationen haben ihre Auskünfte umgehend im Wege der 
Bundeskammer an die Aufsichtsbehörde zu übermitteln. Der Aufsichtsbehörde sind 
auch jene Informationen zur Verfügung zu stellen, die aus den in § 6 Abs. 1 des 
Informationsfreiheitsgesetzes, BGBl. I Nr. 5/2024, genannten Gründen der 
Geheimhaltung unterliegen. 

§ 150. (1) bis (11)… § 150. (1) bis (11)… 

 (12) Der Eintrag „§ 69 Zugang zu Informationen und Auskunftspflicht“ und 
der Eintrag „§ 70 Geheimhaltungspflicht“ im Inhaltsverzeichnis, § 4 Abs. 1 Z 5, 
§ 50 Abs. 2, § 69 samt Überschrift, § 70 samt Überschrift, § 81 Abs. 11 und 
§ 136 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/202x treten mit 
1. September 2025 in Kraft. 

Artikel 11 

Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 

§ 131. (1) und (2)… § 131. (1) und (2)… 

(3) Die Mitglieder des Disziplinarrates sind vom Präsidenten der Kammer 
der Wirtschaftstreuhänder anzugeloben. Sie haben ihr Amt unabhängig, frei von 
jeglichem Auftrag, gewissenhaft und unparteiisch auszuüben und 
Verschwiegenheit über die ihnen im Disziplinarverfahren bekanntgewordenen 
Umstände zu wahren. 

(3) Die Mitglieder des Disziplinarrates sind vom Präsidenten der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder anzugeloben. Sie haben ihr Amt unabhängig, frei von 
jeglichem Auftrag, gewissenhaft und unparteiisch auszuüben. Auf die Mitglieder des 
Disziplinarrates ist § 46 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. 
Nr. 333/1979, sinngemäß anzuwenden. 

§ 181. (1) bis (3)… § 181. (1) bis (3)… 

(4) Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder ist verpflichtet, dem 
Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft auf Verlangen Auskünfte zu erteilen, 
Akteneinsicht zu gewähren und Prüfungen an Ort und Stelle vornehmen zu lassen. 
Gegenüber dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft besteht keine 
Amtsverschwiegenheit. 

(4) Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder ist verpflichtet, dem 
Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus auf Verlangen Auskünfte zu 
erteilen, Akteneinsicht zu gewähren und Prüfungen an Ort und Stelle vornehmen zu 
lassen. Dem Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus sind auch jene 
Informationen zur Verfügung zu stellen, die aus den in § 6 Abs. 1 des 
Informationsfreiheitsgesetzes, BGBl. I Nr. 5/2024, genannten Gründen der 
Geheimhaltung unterliegen. 

(5) und (6)… (5) und (6)… 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Verschwiegenheitspflicht Geheimhaltungspflicht 

§ 184. (1) Alle Funktionäre, Ausschussmitglieder und das gesamte Personal 
der Kammer der Wirtschaftstreuhänder sind verpflichtet, über persönliche 
Verhältnisse, Einrichtungen und Geschäfts- und Betriebsverhältnisse, die ihnen in 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben in der Kammer der Wirtschaftstreuhänder zur 
Kenntnis gelangen, Verschwiegenheit zu bewahren. Jede Verwertung von 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen ist ihnen untersagt. 

§ 184. (1) Auf jene Funktionäre, Ausschussmitglieder und das gesamte 
Personal der Kammer der Wirtschaftstreuhänder, die in keinem Dienstverhältnis 
zum Bund stehen, ist § 46 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. 
Nr. 333/1979, sinngemäß anzuwenden. 

(2) Von der Verschwiegenheitspflicht kann auf Verlangen eines Gerichtes 
oder einer Behörde das Präsidium oder, soweit sie dieses betrifft, der 
Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft entbinden. 

(2) Von der Geheimhaltungspflicht kann auf Verlangen eines Gerichtes oder 
einer Behörde das Präsidium oder, soweit dieses davon betroffen ist, der 
Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus entbinden. 

§ 238. (1) bis (8)… § 283. (1) bis (8)… 

 (9) Der Eintrag „§ 184 Geheimhaltungspflicht“ im Inhaltsverzeichnis, 
§ 131 Abs. 3, § 181 Abs. 4 und § 184 samt Überschrift in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/202x treten mit 1. September 2025 in Kraft. 

Artikel 12 

Ziviltechnikergesetz 2019 

Ausübung der Funktionen - Verschwiegenheitspflicht Ausübung der Funktionen - Geheimhaltungspflicht 

 § 86. (1) bis (4)… § 86. (1) bis (4)…  

(5) Funktionäre und Bedienstete der Kammern sind, soweit gesetzlich nichts 
Anderes bestimmt ist, zur Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus 
ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet, deren 
Geheimhaltung im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit, zur Vorbereitung einer Entscheidung oder im 
überwiegenden Interesse der Parteien geboten ist. Von dieser Verpflichtung hat 
auf Verlangen eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde der Präsident zu 
entbinden, wenn ein gerichtliches oder verwaltungsbehördliches Verfahren 
anhängig ist und der Leiter dieses Verfahrens die Mitteilung verlangt. Den 
Präsidenten einer Länderkammer hat der für den Sitz der Kammer zuständige 
Landeshauptmann, den Präsidenten der Bundeskammer der Ziviltechniker hat der 

(5) Auf jene Funktionäre und Bedienstete der Kammern, die in keinem 
Dienstverhältnis zum Bund stehen, ist § 46 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, 
BGBl. Nr. 333/1979, sinngemäß anzuwenden. Der Präsident kann Funktionäre und 
Bedienstete auf Verlangen eines Gerichtes oder einer Behörde von der 
Geheimhaltungspflicht entbinden. Den Präsidenten einer Länderkammer hat der für 
den Sitz der Kammer zuständige Landeshauptmann, den Präsidenten der 
Bundeskammer der Ziviltechniker hat der Bundesminister für Wirtschaft, Energie 
und Tourismus auf Verlangen eines Gerichtes oder einer Behörde von der 
Geheimhaltungspflicht zu entbinden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort unter den genannten 
Voraussetzungen von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit zu entbinden. 

(6) Die Kammern haben ihren Mitgliedern über Angelegenheiten ihres 
Wirkungsbereiches Auskünfte zu erteilen, soweit eine gesetzliche 
Verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht und dadurch die 
ordnungsgemäße Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nicht verhindert wird. Bei 
der Auskunftserteilung ist nach dem Auskunftspflichtgesetz, BGBl. Nr. 287/1987, 
vorzugehen. 

(6) Die Kammern haben ihren Mitgliedern über Angelegenheiten ihres 
Wirkungsbereiches auf Antrag Zugang zu Informationen zu gewähren, soweit und 
solange nicht deren Geheimhaltung aus den in § 6 Abs. 1 des 
Informationsfreiheitsgesetzes, BGBl. I Nr. 5/2024, genannten Gründen erforderlich 
und verhältnismäßig ist. 

§ 93. (1) Die Aufsicht über die Kammern wird vom Bundesminister für 
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ausgeübt. Die Kammern sind verpflichtet, 
der Aufsichtsbehörde die zur Wahrnehmung der Aufsicht erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und sie von der Einberufung der Sitzungen der Kammerorgane 
angemessene Zeit vorher zu benachrichtigen. 

§ 93. (1) Die Aufsicht über die Kammern wird vom Bundesminister für 
Wirtschaft, Energie und Tourismus ausgeübt. Die Kammern sind verpflichtet, der 
Aufsichtsbehörde die zur Wahrnehmung der Aufsicht erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und sie von der Einberufung der Sitzungen der Kammerorgane 
angemessene Zeit vorher zu benachrichtigen. Dem Bundesminister für Wirtschaft, 
Energie und Tourismus sind auch jene Informationen zur Verfügung zu stellen, die 
aus den in § 6 Abs. 1 des Informationsfreiheitsgesetzes, BGBl. I Nr. 5/2024, 
genannten Gründen der Geheimhaltung unterliegen. 

(2) und (3)… (2) und (3)… 

§ 115. (1) bis (5)… § 115. (1) bis (5)… 

 (6) Der Eintrag „§ 86 Ausübung der Funktionen - Geheimhaltungspflicht“ im 
Inhaltsverzeichnis, die Änderung der Überschrift des § 86 „Ausübung der 
Funktionen - Geheimhaltungspflicht“, § 86 Abs. 5 und 6 und § 93 Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/202x treten mit 1. September 2025 in 
Kraft. 

Artikel 13 

Energie-Control-Gesetz 

§ 1. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung sowie die 
Vollziehung von Vorschriften, wie sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind, sind 
auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich deren das B-VG etwas anderes 
bestimmt. Die in diesem Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten können 
unmittelbar von den in diesen Vorschriften vorgesehenen Einrichtungen besorgt 
werden. 

§ 1. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung sowie die 
Vollziehung von Vorschriften, wie sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind, sind 
auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich deren das B-VG etwas anderes 
bestimmt. Die in diesem Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten können 
unmittelbar von den in diesen Vorschriften vorgesehenen Einrichtungen besorgt 
werden. 

§ 19. (1) bis (4)… § 19. (1) bis (4)…  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(5) Die Mitglieder des Beirats sowie die Ersatzmitglieder sind, soweit sie 
nicht beamtete Vertreter sind, vom Vorsitzenden des Beirats zur gewissenhaften 
Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten und unterliegen in Ausübung ihrer 
Tätigkeit der Amtsverschwiegenheit. Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirats ist 
eine ehrenamtliche. 

(5) Die Mitglieder des Beirats sowie die Ersatzmitglieder sind, soweit sie nicht 
beamtete Vertreter sind, vom Vorsitzenden des Beirats zur gewissenhaften 
Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten und unterliegen in Ausübung ihrer 
Tätigkeit der Geheimhaltung. Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirats ist eine 
ehrenamtliche. 

(6) und (7)… (6) und (7)… 

 § 20. (1) bis (4)… § 20. (1) bis (4)…  

(5) Mitglieder des Beirates sowie die Ersatzmitglieder sind, soweit sie nicht 
beamtete Vertreter sind, vom Vorsitzenden des Beirats zur gewissenhaften 
Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten und unterliegen in Ausübung ihrer 
Tätigkeit der Amtsverschwiegenheit. Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirates ist 
eine ehrenamtliche. 

(5) Mitglieder des Beirates sowie die Ersatzmitglieder sind, soweit sie nicht 
beamtete Vertreter sind, vom Vorsitzenden des Beirats zur gewissenhaften 
Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten und unterliegen in Ausübung ihrer 
Tätigkeit der Geheimhaltung. Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirates ist eine 
ehrenamtliche. 

(6) bis (8)… (6) bis (8)… 

§ 29. (1)… § 29. (1)… 

(2) Die Arbeitnehmer der E-Control sowie die von ihnen beauftragten 
Gutachter und sonstige Sachverständigen sind über alle ihnen ausschließlich aus 
ihrer dienstlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung 
im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit, der umfassenden Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen, 
im wirtschaftlichen Interesse einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur 
Vorbereitung einer Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der Parteien 
geboten ist, gegenüber jedermann, dem sie über solche Tatsachen nicht eine 
behördliche Mitteilung zu machen haben, zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die 
Entbindung von Arbeitnehmern der E-Control von der Verschwiegenheitspflicht 
obliegt dem Vorstand; § 46 Abs. 2, 3 und 4 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 
1979, BGBl. Nr. 333, sind anzuwenden. 

(2) Auf die Arbeitnehmer der E-Control sowie die von ihnen beauftragten 
Gutachter und sonstige Sachverständigen, die in keinem Dienstverhältnis zum Bund 
stehen, ist § 46 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333/1979, 
sinngemäß anzuwenden. 

(3)… (3)… 

§ 42. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Bestimmungen der § 1, § 6 Abs. 6, 
§ 12 Abs. 1, 2 und 4 sowie § 21 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes treten mit 
3. März 2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Energie-Regulierungsbehördengesetz, 
BGBl. I Nr. 121/2000, außer Kraft. § 1 samt Überschrift, § 21 Abs. 1 Z 8, 9 und 
13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 108/2017 treten mit Ablauf des 
Tages der Kundmachung in Kraft. 

§ 42. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Bestimmungen der § 1, § 6 Abs. 6, 
§ 12 Abs. 1, 2 und 4 sowie § 21 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes treten mit 
3. März 2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Energie-Regulierungsbehördengesetz, 
BGBl. I Nr. 121/2000, außer Kraft. § 1 samt Überschrift, § 21 Abs. 1 Z 8, 9 und 13 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 108/2017 treten mit Ablauf des 
Tages der Kundmachung in Kraft. § 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx tritt mit 1. September 2025 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) bis (4)… (2) bis (4)… 

(4) § 1 Abs. 2, § 3 Z 1a, 8 und 9, § 5 Abs. 3 und 4, § 15 Abs. 3, § 21 Abs. 1a 
und 7, § 22a samt Überschrift, § 26 Abs. 1 erster Satz und § 44 Abs. 2 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 108/2017 treten mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung in Kraft. 

(5) § 1 Abs. 2, § 3 Z 1a, 8 und 9, § 5 Abs. 3 und 4, § 15 Abs. 3, § 21 Abs. 1a 
und 7, § 22a samt Überschrift, § 26 Abs. 1 erster Satz und § 44 Abs. 2 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 108/2017 treten mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung in Kraft. 

 (6) § 19 Abs. 5, § 20 Abs. 5 und § 29 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx treten mit 1. September 2025 in Kraft. 

Artikel 14 

Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 

§ 91. (Grundsatzbestimmung) (1)… § 91. (Grundsatzbestimmung) (1)… 

(2) Die Ausführungsgesetze haben Personen, die an einem auf Grund eines 
Ausführungsgesetzes durchgeführten Verfahren teilnehmen, zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(2) Die Ausführungsgesetze haben Personen, die an einem auf Grund eines 
Ausführungsgesetzes durchgeführten Verfahren teilnehmen, zur Geheimhaltung zu 
verpflichten. 

§ 110. (1) bis (4)… § 110. (1) bis (4)… 

 (5) § 91 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx tritt mit 
1. September 2025 in Kraft. 

Artikel 15 

Gaswirtschaftsgesetz 2011 

Verfassungsbestimmung Verfassungsbestimmung 

§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die in diesem Bundesgesetz geregelten 
Angelegenheiten können unmittelbar von den in diesen Vorschriften vorgesehenen 
Einrichtungen besorgt werden. 

§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die in diesem Bundesgesetz geregelten 
Angelegenheiten können unmittelbar von den in diesen Vorschriften vorgesehenen 
Einrichtungen besorgt werden. 

§ 156. (1)… § 156. (1)… 

(2) Zur Auskunft sind alle Unternehmen und die Vereinigungen und 
Verbände von Unternehmen verpflichtet. Gesetzlich anerkannte 
Verschwiegenheitspflichten werden von der Auskunftspflicht nicht berührt. 

(2) Zur Auskunft sind alle Unternehmen und die Vereinigungen und Verbände 
von Unternehmen verpflichtet. Gesetzlich anerkannte Geheimhaltungspflichten 
werden von der Auskunftspflicht nicht berührt. 

(3)… (3)… 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) Wer an einem Verfahren auf Grund der in diesem Bundesgesetz 
vorgesehenen Bestimmungen gemäß § 69 Abs. 3 oder als Behördenvertreter, 
Sachverständiger oder Mitglied des Regulierungsbeirats oder des Energiebeirats 
teilnimmt, darf Amts-, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm in dieser 
Eigenschaft anvertraut oder zugänglich geworden sind, weder während des 
Verfahrens noch nach dessen Abschluss offenbaren oder verwerten. 

(4) Wer an einem Verfahren auf Grund der in diesem Bundesgesetz 
vorgesehenen Bestimmungen gemäß § 69 Abs. 3 oder als Behördenvertreter, 
Sachverständiger oder Mitglied des Regulierungsbeirats oder des Energiebeirats 
teilnimmt, auf den ist § 46 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. 
Nr. 333/1979, sinngemäß anzuwenden. 

§ 169. (1) bis (15)… § 169. (1) bis (15)… 

 (16) (Verfassungsbestimmung) § 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx tritt mit 1. September 2025 in Kraft. 

 (17) § 156 Abs. 2 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx tritt 
mit 1. September 2025 in Kraft. 

Artikel 16 

Energielenkungsgesetz 2012 

 § 37. Verschwiegenheitspflicht  § 37. Geheimhaltungspflicht 

Kompetenzgrundlage und Vollziehung Kompetenzgrundlage und Vollziehung 

§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung 
von Vorschriften, wie sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind, sind auch in den 
Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl. 
Nr. 1/1930 (B-VG), etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vorschriften geregelten 
Angelegenheiten können – unbeschadet der Stellung des Landeshauptmannes 
gemäß Art. 102 Abs. 1 des B-VG – nach Maßgabe des § 7 Abs. 6 von 
Einrichtungen der gesetzlichen Interessenvertretungen im übertragenen 
Wirkungsbereich sowie von der E-Control, den Regelzonenführern, den 
Marktgebietsmanagern und den Verteilergebietsmanagern unmittelbar versehen 
werden. 

§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung 
von Vorschriften, wie sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind, sind auch in den 
Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl. 
Nr. 1/1930 (B-VG), etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vorschriften geregelten 
Angelegenheiten können – unbeschadet der Stellung des Landeshauptmannes 
gemäß Art. 102 Abs. 1 des B-VG – nach Maßgabe des § 7 Abs. 6 von Einrichtungen 
der gesetzlichen Interessenvertretungen im übertragenen Wirkungsbereich sowie 
von der E-Control, den Regelzonenführern, den Marktgebietsmanagern und den 
Verteilergebietsmanagern unmittelbar versehen werden. 

Verschwiegenheitspflicht Geheimhaltungspflicht 

§ 37. Die Mitglieder des Beirates dürfen sämtliche Amts-, Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisse sowie alle Daten, die ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut 
wurden oder zugänglich geworden sind, während der Dauer ihrer Bestellung und 
auch nach Erlöschen ihrer Funktion nicht offenbaren oder verwerten. Sie sind, 
soweit sie nicht beamtete Vertreter sind, von der Bundesministerin für 

§ 37. Auf die Mitglieder des Beirates, die in keinem Dienstverhältnis zum Bund 
stehen, ist § 46 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333/1979, 
sinngemäß anzuwenden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten. 

§ 42. (1) (Verfassungsbestimmung) § 1 tritt mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. Gleichzeitig tritt Art. I des Energielenkungsgesetzes 1982, 
BGBl. Nr. 545/1982, zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 50/2012, außer Kraft. 

§ 42. (1) (Verfassungsbestimmung) § 1 tritt mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. Gleichzeitig tritt Art. I des Energielenkungsgesetzes 1982, 
BGBl. Nr. 545/1982, zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 50/2012, außer Kraft. § 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx 
tritt mit 1. September 2025 in Kraft. 

(2) bis (4)… (2) bis (4)… 

 (5) § 37 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx tritt mit 
1. September 2025 in Kraft. 
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